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Art, wie die erste helvetische Legion den
Bürgereid zu leisten hat.

1. Soll die Legion den 24. Jenner um 91/2 Uhr
die Waffen ergreifen.

2. Compagnienweis, jede mit ihrem Offizier an
ihrer Spitze, auf den grossen Kirckeuplaz marschieren.

3. Soll der Commandant der Legion ein Bataillon-
quarre formirco, und die Gewehre Piramidenförmig
zusammen stellen lassen.

4. In der Mitte dieses Quarre's muß eine Buhne
errichtet werden, auf deren Stuffen und beiden Seiten
der Bühne die constitnirren Gewalten von dem Kanton
und Distrikt sich befinden werden.

5. Der Regierungssiatthalcer nimmt seinen Piaz
auf der Bühne, und ladet nut sehr wenigen Worten
die Offiziers und Freiwilligen vender Legion ein, den,
dem Vaterlande schuldigen Eid in seine Hände ab-
zulegen.

6. Die Trommeln, Trompeten und Kanonen fiel-
len sich hören laßen, worauf der Chef der Legion den
durch die Constitution vorgcschriebnen Eid in oie Hànde
des Rcgieruugsstatthalters leisten, und neben demselben
Ulaz nehmen soll.

7. Die Kommandanten der Corps sollen an der
Spitze ihrer Offiziers Vormarschiren, und ebenfalls den
Eid leisten.

8. Sollen die Offiziers zu ihren Compagnien zu-
rükgeheu, und die Gewehre in linken Arm nehmen lassen.

Der Chef der Legion wird wieder zu Pferd steigen
und in einer kurzen Anrede ihnen den Eid, den ihre
Offiziers geleistet, und den sie selbst, indem sie die von
dem Regierungssiarthalter eben vorzusprechenden Worte
nachsprechen werden, zu leisten haben, zu Gemüthe
führen, und ihnen anbefehlen, die rechte Hand aufzu-
heben, und alsdann, wann der Regicrungsstatthalter
sprechen wird: Ich schwöre, so sollen es alle wieder-
holen.

Sodann sollen die Trommeln, Trompeten und
Kanonen wieder ertönen.

y. Der Chef der Legion wird die Feyerlichkeit mit
einer Rede beschließen, nach welcher er von dem Re-
gierungsstatthalter brüderlich umarmt werden, und die
Legion wieder nach ihren Kasernen abziehen wird.

Nichts würde zur Belehrung des Gemcingcistes
«ngemeßner seyn, als wenn diese Einweihung der
ersten helvetischen Waffen durch eine Deputation eines
Direktoren und zweier Mitglieder von dem gesezge-
benden Corps und durch ihren Vorsiz im Kostüm bc-
ehrt wurde.

Unterzeichnet:

Der Chef der keaion, Keller.

Das Directorinm approbirt das Program zu der
Festlichkeit der Eidesleistung; so wie auch die Formel
des Eides selbst, und beauftraget den Chef der Legion
sich mit dem Regierungsstatthalter in Bern wegen dem
Tage dieser Feyerlichkeit einzuverstehen.

Formel des Eides, den die helvetische Legion
leisten soll.

Ich schwöre, dem Vaterlande und der Sache der
Freiheit und Gleichheit, als ein braver Soldat zu
dienen; meinen Fahnen getreu zu seyn, und selbige
niemals ohne Erlaubniß zu verlassen; die Republik
nach allen meinen Kräften wider alle äussere und innere
Feinde zu beschützen, und das Gesez mit gewaffneter
Hand vertheidigen wann ich von denen constituirteu
Gewalten rechtmassiig dazu aufgefodLrc werde.

Ich schwöre es.

Zürcherfthe vàiándisch - gemeinnützige Ge-
ftllschüft.

Zweite Sitzung, 26. Jonner.
Die Commission tragt ihr Gutachten vor, über

die Organisation der Gesellschaft.

Sie tragt auf den abgeänderten Namen der Gesell-
schaft und auf folgende Hauptrubriken an, in welche das
Ganze geordnet werden könnte.

1. Zweê der Gesellschaft.
2. Mittel den Zwck zu erreichen.

«. Besondere Mittel.
b. Gegenstünde der gewöhnlichen Unterhaltung.
c. Einschränkungsmittel oder Gegenstünde, wel-

che von den Verhandlungen der Gesellschaft ausgn
schlössen sind.

Z. Einrichtung der Gesellschaft.
». In Absicht auf Publizität.
d. Das Personale.
«. Der Umfang.
U. Das Ockonomische.

Nach dieser Eintheiluug wurde das kuzerner Re^
glement mit einigen Abänderungen und Zusätzen,
welche sich besonders auf das Locale beziehen, ange-
nommen.

In der künftigen Sitzung wird die Commission über
das Reglement der Gesellschaft rapportiren.

Der Donnerstag Abend wurde zur Versammlung
der Gesellschaft bestimmt.

Zu einem deutschen Sekretair wurde erwühlt. B.
H 0 r ner; zu seinem Suppléant. B. Meye r. Z. fram
zöfischen Sekretair B. Ulrich, und zum italienischen
SekretairB. Bürkly. Zu Saalinspektoren B. Egg
und B. Zwingly.
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